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Tabellarischer Überblick

Vergleich der FlexCo mit der GmbH und der AG
TagesfragenWesentliche Unterschiede und idente Regelungsbereiche

NIKOLAUS ARNOLD*)

Die folgende tabellarische Übersicht soll einen kurzen Überblick über wesentli-
che Unterschiede, aber auch idente Regelungsbereiche von Flexiblen Kapital-
gesellschaften/FlexCos sowie GmbHs und AGs geben. Sie erhebt keinen An-
spruch auf Vollständigkeit; aus Platzgründen sind die Darstellungen teilweise
auch gekürzt.
Es handelt sich um eine grafisch adaptierte, an das SWK-Layout angepasste
Fassung der Erstveröffentlichung in der Februarausgabe der im Linde Ver-
lag erscheinenden Zeitschrift für Gesellschafts- und Unternehmensrecht
(GesRZ 2024, 32).

*) Dr. Nikolaus Arnold ist Rechtsanwalt in Wien und Mitherausgeber der GesRZ.

FlexCo GmbH AG

gesetzliche Grundlage

FlexKapGG GmbHG AktG

Gesellschaftsform

Kapitalgesellschaft Kapitalgesellschaft Kapitalgesellschaft

Rechtsformzusatz (Firma)

„Flexible Kapitalgesellschaft“ bzw 
„FlexKapG“ oder „Flexible Com-
pany“ bzw „FlexCo“ 
(§ 2 FlexKapGG)

„Gesellschaft mit beschränkter Haf-
tung“ oder Abkürzung, insbeson-
dere „Gesellschaft m.b.H.“, 
„GesmbH“ oder „GmbH“ (§ 5 
GmbHG)

„Aktiengesellschaft“ oder Abkür-
zung, insbesondere „AG“ (§ 4 AktG)

Stammkapital/Grundkapital

siehe GmbH Mindeststammkapital 10.000 Euro 
(§ 6 Abs 1 Satz 2 GmbHG idF 
GesRÄG 2023 ab 1. 1. 2024)

Mindestnennbetrag des Grundkapi-
tals 70.000 Euro (§ 7 AktG)

Mindeststammeinlage jedes Gesellschafters/Mindestanteil am Grundkapital je Aktie

1 Euro (§ 3 FlexKapGG); abwei-
chend davon für Unternehmens-
wert-Anteile geringster Nennbetrag 
mindestens 1 Cent 
(§ 9 Abs 2 FlexKapGG)

mindestens 70 Euro (§ 6 GmbHG) Nennbetragsaktien mindestens 
1 Euro oder ein Vielfaches; Stück-
aktien mindestens einen Anteil am 
Grundkapital von 1 Euro oder 
einem Vielfachen (§ 8 AktG)

Mindesteinzahlung auf jede Stammeinlage/Aktie

auf bar zu leistende Stammeinlagen 
mindestens ein Viertel, jedenfalls 
aber 1 Euro; soweit weniger als 
1 Euro bar zu leisten ist, muss die 
Bareinlage voll eingezahlt werden 
(§ 5 FlexKapGG)

auf bar zu leistende Stammeinlagen 
mindestens ein Viertel, jedenfalls 
aber 70 Euro; soweit weniger als 
70 Euro bar zu leisten sind, muss 
die Bareinlage voll eingezahlt 
werden (§ 10 GmbHG)

der Ausgabebetrag von Inhaber-
aktien ist stets voll zu leisten (§ 10 
Abs 2 AktG), Sacheinlagen ebenso 
(§ 28a Abs 2 AktG); eingeforderter 
Betrag der Bareinlage muss 
mindestens ein Viertel des Nenn-
betrags und bei Ausgabe der Aktien 
von einem höheren als diesem auch 
den Mehrbetrag umfassen 
(§ 28a Abs 1 AktG)

swk_2024_h11.fm  Seite 526  Freitag, 5. April 2024  7:09 07



SWK-Heft 11 10. April 2024 527

Tagesfragen

Mindestleistung Stammkapital/Grundkapital

siehe GmbH mindestens die Hälfte in bar (Hälfte-
klausel des § 6a Abs 1 GmbHG 
[sofern nicht nach § 6a Abs 2 bis 4 
GmbHG niedriger]); auf die bar zu 
leistenden Einlagen mindestens 
insgesamt 5.000 Euro (§ 10 Abs 1 
GmbHG idF GesRÄG 2023)

siehe oben (§ 28a AktG)

Sachgründung/Sacheinlagen

siehe GmbH möglich (zur reinen Sachgründung 
§ 6a Abs 2 bis 4 GmbHG); die aktien-
rechtlichen Vorschriften über Sach-
gründungen sind einzuhalten (§ 6a 
Abs 4 GmbHG iVm §§ 20 ff AktG)

möglich (gegebenenfalls Grün-
dungsprüfung [§§ 20 ff AktG])

Gründungsprivilegierung

nein entfällt ab 1. 1. 2024 (siehe Über-
gangsbestimmung § 127 Abs 30 
GmbHG)

nein

vereinfachte Gründung

siehe GmbH nach § 9a GmbHG möglich, wenn 
der einzige Gesellschafter eine 
natürliche Person und zugleich ein-
ziger Geschäftsführer ist; diesfalls 
keine Notariatsaktspflicht (Abwick-
lung über Kreditinstitut)

nein

Form der Errichtung

siehe GmbH sofern keine vereinfachte Grün-
dung: Notariatsakt

Feststellungen der Satzung Notari-
atsakt (§ 16 AktG)

Art der Anteile

Geschäftsanteile (Teilung in Stück-
anteile möglich [§ 13 FlexKapGG]); 
zusätzlich Ausgabe von Unter-
nehmenswert-Anteilen möglich 
(unter 25 % des Stammkapitals) 
(§ 9 FlexKapGG)

Geschäftsanteile (§ 75 GmbHG); 
keine Stückanteile; keine Unter-
nehmenswert-Anteile

Namensaktien (§ 9 AktG; bei [beab-
sichtigt] börsenotierten Gesell-
schaften/Aktien MTF gehandelt 
auch Inhaberaktien [§ 10 AktG])

Teilung der Anteile

zulässig, sofern im Gesellschafts-
vertrag nicht ausgeschlossen (§ 14 
FlexKapGG); Stückanteile können 
nicht geteilt werden 
(§ 13 FlexKapGG)

unter Lebenden nur zulässig, wenn 
im Gesellschaftsvertrag die Teilung/
Abtretung von Teilen eines 
Geschäftsanteils gestattet ist (§ 79 
GmbHG); die herrschende Mei-
nung geht bei Zustimmung sämt-
licher Gesellschafter auch ohne 
Verankerung im Gesellschaftsver-
trag von einer Wirksamkeit einer 
Teilung aus

unteilbar (§ 8 Abs 5 AktG)

Mitverkaufsrecht

bei Unternehmenswertbeteiligten 
gesetzlich geregelt (§ 10 
FlexKapGG); im Übrigen wie GmbH

keine gesetzliche Regelung; Veran-
kerung im Gesellschaftsvertrag 
oder außerhalb (etwa einem Syndi-
katsvertrag) möglich

keine gesetzliche Regelung; Rege-
lung außerhalb der Satzung mög-
lich (in der Satzung nach überwie-
gender Ansicht zulässig, sofern die 
Aktien nicht börsenotiert sind)

FlexCo GmbH AG
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Anteilsübertragungen und Übernahmserklärungen

notarielle Urkunde oder Anwaltsur-
kunde (§ 12 FlexKapGG); für die 
Übernahme oder die Übertragung 
von Unternehmenswert-Anteilen 
reicht die Einhaltung der Schrift-
form (§ 9 Abs 6 FlexKapGG)

Notariatsakt bei Übertragung mit-
tels Rechtsgeschäfts unter Leben-
den (§ 76 Abs 2 GmbHG)

keine besonderen Formvorschrif-
ten; Indossament bei Namensak-
tien (§ 62 AktG)

Vinkulierung

siehe GmbH Vinkulierung kann im Gesellschafts-
vertrag geregelt werden (§ 76 Abs 2 
Satz 3 GmbHG)

Vinkulierung von Namensaktien 
kann in der Satzung vorgesehen 
werden (§ 62 Abs 2 AktG)

Erwerb eigener Anteile

Erwerb eigener Geschäftsanteile 
gemäß § 15 Abs 1 FlexKapGG nur 
zulässig, wenn

• unentgeltlich oder im Exekuti-
onswege zur Hereinbringung 
eigener Forderungen der Gesell-
schaft (Z 1);

• durch Gesamtrechtsnachfolge 
(Z 2);

• zur Entschädigung von Minder-
heitsgesellschaftern (Z 3);

• aufgrund eines Beschlusses der 
Generalversammlung zur Ein-
ziehung nach den Vorschriften 
über die Herabsetzung des 
Stammkapitals (Z 4);

• aufgrund eines Beschlusses der 
Generalversammlung oder einer 
höchstens 30 Monate geltenden 
Ermächtigung (Z 5);

• im Falle von Unternehmenswert-
Anteilen (Z 6);

zu weiteren Einschränkungen und 
Voraussetzungen siehe 
§ 15 FlexKapGG

Erwerb eigener Geschäftsanteile 
gemäß § 81 GmbHG nur zulässig, 
wenn

• im Exekutionswege zur Herein-
bringung eigener Forderungen 
der Gesellschaft (Satz 2);

• bei unentgeltlichem Erwerb 
(Satz 3 Fall 1);

• im Wege der Gesamtrechtsnach-
folge (Satz 3 Fall 2);

• zur Entschädigung von Minder-
heitsgesellschaftern (Satz 3 
Fall 3);

es sind die für den Erwerb gemäß 
Satz 3 eigener Aktien geltenden 
Vorschriften sinngemäß anzuwen-
den

Erwerb eigener Aktien gemäß § 65 
Abs 1 AktG nur zulässig

• zur Abwendung eines schweren, 
unmittelbar bevorstehenden 
Schadens (Z 1);

• bei unentgeltlichem Erwerb oder 
in Ausführung einer Einkaufs-
kommission durch ein Kreditins-
titut (Z 2);

• durch Gesamtrechtsnachfolge 
(Z 3);

• bei Ermächtigung der Hauptver-
sammlung (höchstens 30 
Monate) zur Mitarbeiterbeteili-
gung (Z 4);

• zur Entschädigung von Minder-
heitsaktionären (Z 5);

• bei Einziehung nach den Vor-
schriften über die Herabsetzung 
des Grundkapitals (Z 6);

• bei Kreditinstitut aufgrund einer 
Genehmigung der Hauptver-
sammlung zum Zweck des Wert-
papierhandels (Z 7);

• bei börsenotierten Aktien, aber 
nicht zum Handel in eigenen 
Aktien (Z 8);

zu weiteren Einschränkungen und 
Voraussetzungen siehe § 65 Abs 1 
bis 5 AktG

Veräußerung und Einziehung eigener Anteile

bei Erwerb entgegen § 15 Abs 1, 2 
oder 4 FlexKapGG Veräußerung 
innerhalb eines Jahres nach dem 
Erwerb (§ 16 Abs 1 FlexKapGG); 
entfällt auf die zulässigerweise 
erworbenen Geschäftsanteile mehr 
als die Hälfte des Stammkapitals, 
so ist der übersteigende Anteil 

bei zulässigerweise erworbenen 
eigenen Anteilen gilt § 65a AktG 
sinngemäß; im Übrigen analoge 
Anwendung strittig

bei Erwerb eigener Aktien entgegen 
§ 65 Abs 1, 1a, 1b oder 2 AktG 
müssen diese innerhalb eines Jah-
res nach Erwerb veräußert werden 
(§ 65a Abs 1 AktG); entfallen auf die 
zulässigerweise erworbenen Aktien 
mehr als 10 % des Grundkapitals, 
so ist der übersteigende Anteil

FlexCo GmbH AG
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Veräußerung und Einziehung eigener Anteile

innerhalb von drei Jahren nach dem 
Erwerb zu veräußern (§ 16 Abs 2 
FlexKapGG); sind eigene 
Geschäftsanteile innerhalb der in 
§ 16 Abs 1 und 2 FlexKapGG vor-
gesehenen Fristen nicht veräußert 
worden, so sind sie gemäß § 23 
FlexKapGG einzuziehen (§ 16 Abs 3 
FlexKapGG)

innerhalb von drei Jahren nach dem 
Erwerb zu veräußern (§ 65 Abs 2 
AktG); sind eigene Aktien innerhalb 
der in § 65 Abs 1 und 2 AktG vorge-
sehenen Fristen nicht veräußert 
worden, so sind sie gemäß § 192 
AktG einzuziehen (§ 65 Abs 3 AktG)

Inpfandnahme eigener Anteile

dem Erwerb eigener Geschäftsan-
teile steht es gleich, wenn eigene 
Geschäftsanteile als Pfand genom-
men werden (§ 17 Abs 1 
FlexKapGG); Verstoß gegen § 17 
Abs 1 FlexKapGG macht die Ver-
pfändung eigener Geschäftsanteile 
nicht rechtsunwirksam; das schuld-
rechtliche Geschäft über die Ver-
pfändung ist rechtsunwirksam, 
soweit die Verpfändung gegen § 17 
Abs 1 FlexKapGG verstößt (§ 17 
Abs 2 FlexKapGG)

Inpfandnahme eigener Geschäfts-
anteile wirkungslos (§ 81 GmbHG)

dem Erwerb eigener Aktien steht es 
gleich, wenn eigene Aktien als 
Pfand genommen werden; jedoch 
darf ein Kreditinstitut im Rahmen 
des gewöhnlichen Betriebs eigene 
Aktien bis zum in § 65 Abs 2 Satz 1 
AktG bestimmten Anteil am Grund-
kapital als Pfand nehmen (§ 65b 
Abs 1 AktG); Verstoß gegen § 65 
Abs 1 AktG macht die Verpfän-
dung eigener Aktien nicht rechtsun-
wirksam; das schuldrechtliche 
Geschäft über die Verpfändung ist 
rechtsunwirksam, soweit die Ver-
pfändung gegen § 65 Abs 1 AktG 
verstößt (§ 65 Abs 2 AktG)

Erwerb/Inpfandnahme eigener Anteile durch Dritte

Voraussetzungen siehe § 18 
FlexKapGG (vergleichbar § 66 AktG)

allenfalls Analogie zu § 66 AktG Voraussetzungen siehe § 66 AktG

bedingte Kapitalerhöhung

möglich (§ 19 FlexKapGG) nicht möglich möglich (§ 159 AktG)

genehmigtes Kapital

möglich (§ 21 FlexKapGG) nicht möglich möglich (§ 169 AktG)

sonstige Finanzierungsformen

Ausgabe von Finanzierungsinstru-
menten, bei denen den Gläubigern 
ein Umtausch- oder Bezugsrecht 
auf Anteile eingeräumt wird oder 
bei denen die Rechte von Gläubi-
gern mit Gewinnanteilen von 
Gesellschaftern in Verbindung 
gebracht werden, oder die Ausgabe 
von Genussrechten ist nur aufgrund 
eines Beschlusses der Gesellschafter 
zulässig (§ 22 Abs 1 FlexKapGG); 
Ermächtigung zur Ausgabe von 
Finanzierungsinstrumenten für fünf 
Jahre möglich; Bezugsrecht der 
Gesellschafter (§ 22 Abs 2 und 3 
FlexKapGG); Regelungsumfang geht 
über § 174 AktG hinaus

Genussrechte nicht geregelt, aber 
anerkannt; sonstige Finanzierungs-
instrumente mit Wandlungsrecht 
obligatorisch denkbar

Ausgabe von Schuldverschreibun-
gen, bei denen den Gläubigern ein 
Umtausch- oder Bezugsrecht auf 
Aktien eingeräumt wird (Wandel-
schuldverschreibungen), oder von 
Schuldverschreibungen, bei denen 
die Rechte der Gläubiger mit 
Gewinnanteilen von Aktionären in 
Verbindung gebracht werden 
(Gewinnschuldverschreibungen), ist 
aufgrund eines Beschlusses der 
Hauptversammlung zulässig (§ 174 
Abs 1 AktG); sinngemäß Anwen-
dung für Genussrechte (§ 174 
Abs 3 AktG); Bezugsrecht der Akti-
onäre (§ 174 Abs 4 AktG)

FlexCo GmbH AG
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Kapitalherabsetzung durch Einziehung von Anteilen

Geschäftsanteile können zwangs-
weise oder nach Erwerb durch die 
Gesellschaft eingezogen werden; 
Zwangseinziehungen sind nur 
zulässig, wenn sie im Gesell-
schaftsvertrag angeordnet oder 
gestattet waren; Vorschriften über 
die ordentliche Kapitalherabset-
zung sind einzuhalten 
(§ 23 FlexKapGG)

Einziehung von Geschäftsanteilen 
bei rückerworbenen Geschäftsan-
teilen in analoger Anwendung des 
§ 192 AktG zulässig (herrschende 
Meinung); Anwendungsbereich viel 
geringer als bei FlexCos und AGs

Aktien können zwangsweise oder 
nach Erwerb durch die Gesellschaft 
eingezogen werden; eine Zwangs-
einziehung ist nur zulässig, wenn 
sie in der ursprünglichen Satzung 
oder durch eine Satzungsänderung 
angeordnet oder gestattet war; Vor-
schriften über die ordentliche Kapi-
talherabsetzung sind zu befolgen 
(§ 192 AktG)

Geschäftsführungsorgan

siehe GmbH Geschäftsführer; ein oder mehrere 
natürliche Personen; Bestellung 
durch Beschluss der Gesellschaf-
ter auf bestimmte oder unbe-
stimmte Dauer; Gesellschafter kön-
nen im Gesellschaftsvertrag bestellt 
werden; Sonderrechte möglich 
(§ 15 GmbHG)

Vorstand; eine oder mehrere natür-
liche Personen (§ 70 Abs 2 AktG); 
Bestellung durch Aufsichtsrat auf 
höchstens fünf Jahre (§ 75 AktG); 
keine Bestellung in der Satzung; 
keine Sonderrechte

Prokura

siehe GmbH Prokura nach §§ 48 ff UGB mög-
lich; zur organschaftlichen Prokura 
siehe § 18 Abs 3 GmbHG

Prokura nach §§ 48 ff UGB mög-
lich; zur organschaftlichen Prokura 
siehe § 71 Abs 3 AktG

Aufsichtsratspflicht

zusätzlich zu den Voraussetzungen 
des § 29 Abs 1 GmbHG auch dann, 
wenn die Gesellschaft zumindest 
eine mittelgroße Kapitalgesell-
schaft iSd § 221 Abs 2 und 4 UGB 
ist

unter den Voraussetzungen des 
§ 29 Abs 1 GmbHG (Stammkapital 
über 70.000 Euro und Zahl der 
Gesellschafter über 50 oder bei 
übersteigender Anzahl der Arbeit-
nehmer von 300 [unter den Voraus-
setzungen der Z 2, Z 3 und Z 4], 
unter bestimmten Voraussetzun-
gen bei grenzüberschreitender Ver-
schmelzung [Z 5], bei bestimmten 
Unternehmen im öffentlichen Inter-
esse oder kraft sondergesetzlicher 
Anordnung)

ja (immer)

Generalversammlung/Hauptversammlung

Generalversammlung (siehe 
GmbH); virtuelle oder hybride Ver-
sammlungen nach Maßgabe des 
VirtGesG möglich

Generalversammlung (§§ 34 ff 
GmbHG); virtuelle oder hybride Ver-
sammlungen nach Maßgabe des 
VirtGesG möglich

Hauptversammlung (§§ 102 ff 
AktG); virtuelle oder hybride Ver-
sammlungen nach Maßgabe des 
VirtGesG möglich

Stimmrecht

zu Geschäftsanteilen siehe GmbH; 
Inhaber von Unternehmenswert-
Anteilen haben grundsätzlich (mit 
Ausnahme der Fälle des § 9 Abs 5 
FlexKapGG) kein Stimmrecht und 
kein Recht auf Anfechtung und 
Nichtigerklärung von Gesellschaf-
terbeschlüssen; sie haben aber ein 
Teilnahmerecht an der Generalver-

je 10 Euro einer übernommenen 
Stammeinlage gewähren eine 
Stimme; abweichende Regelungen 
im Gesellschaftsvertrag möglich; 
jeder Gesellschafter hat mindestens 
eine Stimme (§ 39 GmbHG); keine 
stimmrechtslosen Anteile

Stimmrecht wird nach dem Verhält-
nis der Aktiennennbeträge, bei 
Stückaktien nach deren Zahl aus-
geübt (§ 12 AktG); stimmrechtslose 
Vorzugsaktien möglich (§ 12a 
AktG); Teilnahmerecht an der 
Hauptversammlung; darüber hin-
ausgehend teilweise weitergehende 
Rechte in Bezug auf die Hauptver-

FlexCo GmbH AG
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Literaturtipps zur FlexCo
Beiträge in Linde-Fachzeitschriften

• Kalss, Die FlexCo, die kleine Schwester der GmbH, die schnell wachsen wird,
GesRZ 2023, 345.

• Jaritz, Kapitalerhöhungsmaßnahmen bei der FlexCo, GesRZ 2023, 351.

• Aubrunner/Fürst, Unternehmenswertanteile der FlexCo; GesRZ 2023, 359.

• Sauer/Hiermann, Die Umwandlung unter Beteiligung der neuen FlexCo, GesRZ 2023,
367.

• Dollenz/Jaritz, Mezzaninfinanzierung bei der FlexCo, GesRZ 2024, 24.

• Ludvik, Mitarbeiterbeteiligungen unter Berücksichtigung der Flexiblen Kapitalgesell-
schaft (Unternehmenswertanteil), ASoK 2024, 86.

Bücher

• Zwick (Hrsg), Praxishandbuch FlexCo | FlexKapG (Linde 2024).

• Brünner/Pasrucker, GmbH & FlexKapG – von der Gründung bis zur Auflösung (dbv
2024).

Veranstaltungshinweis: 6. Forum Familie und Vermögen
Auf einen Blick

• Termin: 10. 5. 2024 ab 14 Uhr, 11. 5. 2024 ab 9 Uhr.

• Ort: Hotel Schlosspark Mauerbach, Herzog-Friedrich-Platz 1, 3001 Mauerbach.

• Anmeldung: E-Mail bis Ablauf des 6. 5. 2024 an office@ogfv.at.

Stimmrecht

sammlung und haben über die 
Durchführung von schriftlichen 
Abstimmungen informiert zu wer-
den (§ 9 Abs 4 FlexKapGG)

sammlung (vgl Doralt in Doralt/
Nowotny/Kalss, AktG2 [2012] § 12a 
Rz 50)

schriftliche Abstimmung der Gesellschafter

zu Umlaufbeschlüssen siehe 
GmbH; abweichend vom GmbHG 
kann im Gesellschaftsvertrag gere-
gelt werden, dass für eine Abstim-
mung im schriftlichen Weg das Ein-
verständnis aller Gesellschafter 
nicht erforderlich ist; ebenso kann 
im Gesellschaftsvertrag die Einhal-
tung der Textform als ausreichend 
erklärt werden (§ 7 FlexKapGG) 

Umlaufbeschlüsse nach Maßgabe 
des § 34 GmbHG möglich, sofern 
alle Gesellschafter der Form der 
Beschlussfassung zustimmen

nicht möglich

uneinheitliche Stimmabgabe

zulässig, sofern mehr als eine 
Stimme vertreten wird 
(§ 8 FlexKapGG)

grundsätzlich nicht zulässig (teil-
weise strittig)

Stimmrechte können je nach Zahl 
der gehaltenen Aktien unterschied-
lich ausgeübt werden

FlexCo GmbH AG
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